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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

Beschlusszusammenfassung
zur 6. Sitzung des Verbandsgemeinderates Verbandsgemein-
de Annweiler am Trifels vom 15.05.2025

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

2 6. Änderung der 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungs-
plans im Bereich des Bebauungsplanes „Am Kabig II“

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, den Tages-
ordnungspunkt abzusetzen.

3 Regionales Zukunftsprogramm
„Regional.Zukunft.Nachhaltig“

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, die im
Sachverhalt genannten Maßnahmen der Stadt Annweiler am
Trifels, bzw. der Ortsgemeinden, in den Zuwendungsantrag
miteinzubeziehen.

4 Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt zur
Kooperationsvereinbarung für die Umsetzung und das
Management des neustrukturierten Grundwanderwege-
netzes für das Biosphärenreservat Pfälzerwald

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig den Beitritt
der Verbandsgemeinde zu der, dieser Drucksache als Anlage 1
beigefügten, Kooperationsvereinbarung für die Umsetzung
und das Management des neustrukturierten Grundwanderwe-
genetzes für das Biosphärenreservat Pfälzerwald unter Aner-
kennung der in Anlage 2 aufgeführten Finanzplanung.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, möglichen Änderungen im
Text der Kooperationsvereinbarung, die bis zur Unterzeich-
nung durch alle Kooperationspartner noch vorgenommen wer-
den sollen, zuzustimmen, soweit diese nicht grundsätzlicher
Natur sind.

5 Widmung des „Keschdefeschds“als öffentliche Einrich-
tung

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig das „Kesch-
defeschd“ als öffentliche Einrichtung gemäß § 14 Abs. 2 i.V.m.
§ 2 Abs. 1 GemO zu widmen.

6 Auftragsvergaben
6.1 Beratung und Fassung eines Vorratsbeschlusses über

die Vergabe von Planungsleistungen
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, den Bürger-
meister zu ermächtigen, die erforderlichen Planungsleistun-
gen wie im Sachverhalt beschrieben, zu vergeben.
Der Verbandsgemeinderat wird nach erfolgter Auftragsverga-
be entsprechend informiert.

6.2 Beratung und Fassung eines Vorratsbeschlusses über
die Beschaffung von Einsatzkleidung der Freiwilligen
Feuerwehr

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, die An-
schaffung der im Sachverhalt beschriebenen Einsatzkleidung
zum wirtschaftlichsten Angebot. Der Bürgermeister wird den
Ausschuss über die erfolgte Auftragsvergabe informieren.

7 Beratung und Fassung eines nachträglichen Beschlusses
über den Verkauf des außer Dienst genommenen TSF-W
der Löschgruppe Gräfenhausen

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig den Verkauf
des im Sachverhalt beschriebenen Fahrzeugs zum Preis von
7.500,00 €.

Amtsblatt des Landkreises Südliche Wein-
strasse Nr. 43 vom 26.06.2025
Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

über den Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes;
hier: Ermittlung kaufinteressierter Landwirte
Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehend
aufgeführten landwirtschaftlichen Grundstückes ist nach dem
Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung Gommersheim Flurstücks-Nr. 1223
• Nutzungsart: Ackerland
• Lage: „Am Grundgraben“ Größe: 0,5939 ha

Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des
Grundstückes interessiert sind, werden gebeten, dies der Un-
teren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Südli-
che Weinstraße in Landau innerhalb von 10 Tagen nach der
Bekanntmachung schriftlich mitzuteilen.

Hinweis: Für den Fristbeginn ist die Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Südliche Weinstraße maßgebend. Nicht
das Erscheinen in den Mitteilungsblättern der Verbandsge-
meinden. Siehe auf der Homepage des Landkreises Südliche
Weinstraße, www.suedliche-weinstrasse.de unter –Aktuelles
Amtsblatt-.

Landau, 26.06.2025
Theis, Beschäftigte

Bekanntmachung
Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Letzter Abgabetermin: 7. August 2025

Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle
natürlichen und juristischen Personen verpflichtet, die ge-
werbsmäßig Wein und/oder Traubenmost be- oder verarbei-
ten, lagern oder handeln.

Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:

1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die

Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mit Wein und Trauben-

most,
soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand von
mindestens 10.000 Liter verfügen.

Besondere Meldeverpflichtung bei Sektgrundwein: Sekt-
grundwein, der zur Schaumweinherstellung in Handelsbetrie-
ben lagert (Sektkellereien), ist unter “Schaumwein“ vom Ver-
fügungsberechtigten nachzuweisen.

Neu: Entalkoholisierte und teilweise entalkoholisierte Wein-
bauerzeugnisse sind in den Beständen unter übriger Wein an-
zugeben.

Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den wein-
baulichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rhein-
land-Pfalz erhältlich. Registrierte Nutzer können die Meldun-
gen auch online über das WeinInformationsPortal erstatten
(wip.lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen spätestens bis zum
7. August 2025 eingegangen sein.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienst-
stellen gerne zur Verfügung.

Amtsblatt des Landkreises Südliche Wein-
straße Nr. 44
vom 30.06.2025
Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

der Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche
Weinstraße in der Wahlperiode 2024/2029 am 07.07.2025

Am Montag, 07.07.2025, 16:00 Uhr, findet die Sitzung des
Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße in
der Wahlperiode 2024/2029 im Sitzungssaal 201 (1. OG) der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2 in
Landau statt.

Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
1 Annahme von Zuwendungen gemäß § 58 Landkreisord-

nung (LKO);
hier: Spende der Stiftung der Sparkasse Südpfalz

2 Sachstand PCB-Belastung am PAMINA-Schulzentrum Herx-
heim

3 Ausschreibung Reinigungsleistungen
hier: Einleitung Vergabeverfahren

4 Informationen

Nicht-öffentliche Sitzung
1 Personalangelegenheiten
2 Informationen

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

der Sitzung des Beirates für Migration und Integration
des Landkreises Südliche Weinstraße in der Wahlperiode
2024/2029

Am Montag, 07.07.2025, 17:30 Uhr, findet die Sitzung des
Beirates für Migration und Integration des Landkreises Südli-
che Weinstraße in der Wahlperiode 2024/2029 in Raum 050
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle
2 in Landau statt.

Die Tagesordnung sieht folgende Beratungsgegenstände vor:
Öffentliche Sitzung
1 Begrüßung durch Landrat Dietmar Seefeldt
2 Wahl der/des Vorsitzenden sowie eines/mehrerer stellver-

tretenden Vorsitzenden des Beirats für Migration und Inte-
gration

3 Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integra-
tion in Rheinland-Pfalz (AGARP) | Wahl der Delegierten und
deren Stellvertreter

4 Informationen (u.a. Integreat App)

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

der öffentlichen Ausschreibung für die Sanierung
am PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Öffentliche Ausschreibung
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße schreibt für die
Sanierung am PAMINA-Schulzentrum Herxheim
die Einrichtung der Naturwissenschaften (Los 9) öffentlich
aus.
Den vollständigen Bekanntmachungstext finden Sie im Inter-
net unter
www.suedliche-weinstrasse.de > Aktuelles > Ausschreibungen
> Aktuelle Ausschreibungen
www.auftragsboerse.de

76829 Landau i. d. Pfalz, den 30.06.2025

KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE
gez. Lauth (Zentrale Vergabestelle)
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Annweiler
am Trifels

Wichtiger Hinweis der Stadtwerke
Annweiler am Trifels
zur Registrierung von PV- und Steckeranlagen im Markt-
stammdatenregister

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Stromnetzgebiet der Stadt-
werke Annweiler,
wir möchten Sie daran erinnern, dass alle Betreiberinnen und
Betreiber von Photovoltaikanlagen – einschließlich soge-
nannter Stecker- bzw. Balkonanlagen – gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind, ihre Anlage im Marktstammdatenregister
(MaStR) der Bundesnetzagentur zu registrieren.
Diese Registrierung ist wichtig, um einen rechtskonformen
Anlagenbetrieb sicherzustellen. Wird die Anmeldung nicht
vorgenommen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die
mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden
kann.
Im Rahmen einer Qualitätssicherungsmaßnahme hat uns die
Bundesnetzagentur aufgefordert, bis zum 31. August 2025
alle bekannten, jedoch bislang nicht im MaStR erfassten An-
lagen zu melden.
Um dieser Aufforderung nachzukommen, werden wir in den
kommenden Wochen verstärkt prüfen, ob sich in unserem
Netzgebiet Anlagen befinden, die noch nicht registriert wur-
den. Nicht gemeldete Anlagen werden entsprechend unserer
gesetzlichen Verpflichtung an die Bundesnetzagentur weiter-
geleitet.

Was Sie jetzt tun sollten:
Um mögliche rechtliche Folgen zu vermeiden, empfehlen wir
Ihnen nachdrücklich, die Registrierung Ihrer Anlage im Markt-
stammdatenregister, falls noch nicht erfolgt, zeitnah nachzu-
holen.
Bitte beachten Sie außerdem:
Neben der Registrierung im MaStR ist für alle PV-Anlagen (mit
Ausnahme von Steckeranlagen) auch eine Anmeldung bei
den Stadtwerken Annweiler erforderlich. Die hierfür erforder-
lichen Formulare können auf der Homepage der Stadtwerke
unter www.stadtwerke-annweiler.de heruntergeladen wer-
den.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter
info@stadtwerke-annweiler.de zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre Stadtwerke Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr. 24/2025
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

1. konstituierende Sitzung des Ausschusses für Tourismus
gemeinsam mit der 2. Sitzung des Ausschusses für Kultur
der Stadt Annweiler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 09.07.2025, um 18:00 Uhr, Treffpunkt „Muse-
um unterm Trifels“, Schipkapass 2, 76855 Annweiler amTri-
fels, findet die 1. konstituierende Sitzung des Ausschusses
für Tourismus gemeinsam mit der 2. Sitzung des Ausschusses
für Kultur mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung der Ausschussmitglieder
2 Begehung des „Museum unterm Trifels“, der Wassergasse

und des Rathausplatzes
. Fortsetzung der öffentlichen Sitzung gegen 19:00 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Annweiler
am Trifels, Hauptstraße 20, 76855 Annweiler am Trifels

3 Information über die Zwischenergebnisse zur Fortschrei-
bung des Tourismuskonzepts für das Trifelsland

4 Beratung und Fassung eines Empfehlungsbeschlusses
ers-

ter städtischer Maßnahmen zur Verbessung des Tourismus
5 Anträge und Anfragen
6 Informationen

76855 Annweiler am Trifels, 26. Juni 2025

Benjamin Burckschat
Erster Beigeordneter

Bekanntmachung Nr. 25/2025
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

2. Sitzung des Ausschusses für Kultur gemeinsam mit der 1.
konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Tourismus
der Stadt Annweiler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 09.07.2025, um 18:00 Uhr, Treffpunkt am
„Museum unterm Trifels“, Schipkapass 2, 76855 Annweiler
am Trifels, findet die 2. Sitzung des Ausschusses für Kultur ge-
meinsam mit der 1. konstituierenden Sitzung des Ausschus-
ses für Tourismus mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
2 Begehung des „Museum unterm Trifels“, der Wassergasse

und des Rathausplatzes
. Fortsetzung der öffentlichen Sitzung gegen 19:00 Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Annweiler
am Trifels, Hauptstraße 20, 76855 Annweiler am Trifels

3 Vorstellung des neuen Kulturmagazins
4 Hohenstaufensaal
4.1Gegenüberstellung Veranstaltungen 2024 und 2025
4.2Ausblick 2026
5 Anträge und Anfragen
6 Informationen

76855 Annweiler am Trifels, 26. Juni 2025

Britta Horn
Beigeordnete

Dernbach

Bekanntmachung Nr. 13/2025
der Ortsgemeinde Dernbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Bekanntmachung über die Sitzung des Wahlausschusses für
die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Dern-
bach
Am Dienstag, 8. Juli 2025, um 19:00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach die Wahl-
ausschusssitzung statt.
Sitzung des Wahlausschusses zur Wahl des Ortsbürgermeis-
ters

Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl

des Ortsbürgermeisters am 6. Juli 2025 gem. § 8 Abs. 2
des Kommunalwahlgesetzes (KWG)

76857 Dernbach, 20. Juni 2025

Gez. Frank Roth
Besonderer stellvertretender Wahlleiter

Gossersweiler-
Stein

Wichtiger Hinweis der Stadtwerke
Annweiler am Trifels
zur Registrierung von PV- und Steckeranlagen im Markt-
stammdatenregister

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Stromnetzgebiet der Stadt-
werke Annweiler,
wir möchten Sie daran erinnern, dass alle Betreiberinnen und
Betreiber von Photovoltaikanlagen – einschließlich soge-
nannter Stecker- bzw. Balkonanlagen – gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind, ihre Anlage im Marktstammdatenregister
(MaStR) der Bundesnetzagentur zu registrieren.
Diese Registrierung ist wichtig, um einen rechtskonformen
Anlagenbetrieb sicherzustellen. Wird die Anmeldung nicht
vorgenommen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die
mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden
kann.
Im Rahmen einer Qualitätssicherungsmaßnahme hat uns die

Bundesnetzagentur aufgefordert, bis zum 31. August 2025
alle bekannten, jedoch bislang nicht im MaStR erfassten An-
lagen zu melden.
Um dieser Aufforderung nachzukommen, werden wir in den
kommenden Wochen verstärkt prüfen, ob sich in unserem
Netzgebiet Anlagen befinden, die noch nicht registriert wur-
den. Nicht gemeldete Anlagen werden entsprechend unserer
gesetzlichen Verpflichtung an die Bundesnetzagentur weiter-
geleitet.

Was Sie jetzt tun sollten:
Um mögliche rechtliche Folgen zu vermeiden, empfehlen wir
Ihnen nachdrücklich, die Registrierung Ihrer Anlage im Markt-
stammdatenregister, falls noch nicht erfolgt, zeitnah nachzu-
holen.
Bitte beachten Sie außerdem:
Neben der Registrierung im MaStR ist für alle PV-Anlagen (mit
Ausnahme von Steckeranlagen) auch eine Anmeldung bei
den Stadtwerken Annweiler erforderlich. Die hierfür erforder-
lichen Formulare können auf der Homepage der Stadtwerke
unter www.stadtwerke-annweiler.de heruntergeladen wer-
den.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter
info@stadtwerke-annweiler.de zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre Stadtwerke Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr. 12/2025
der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2025 und 2026 der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Die am 23.05.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird
gemäß § 97 GemO öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
liegt in der Zeit vom 07.07.2025 bis einschließlich
15.07.2025 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-
waltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler
am Trifels, Infoschalter Haupteingang, während den üblichen
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus (§ 97 Abs. 3 GemO).
Zudem besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme auf der
Homepage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels unter
Rubrik Bürgerservice/Aus dem Rathaus/Offenlage Haus-
halt/Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein.

Gossersweiler-Stein, den 30.06.2025

Pascal Braun
Ortsbürgermeister

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Sat-
zung wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der Gemeindeordnung
für Rheinland-Pfalz (GemO) auf folgendes hingewiesen:

Sollte die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustan-
de gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbe-

hörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung, Meßplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, den 30.06.2025
Verbandsgemeindeverwaltung

Christian Burkhart
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 18.Juni 2025
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeinde-
ordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.
S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden:
Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.897.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.874.550 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf + 23.050 €
2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 44.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 133.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit auf – 133.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf + 88.650 €
Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.897.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.858.950 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf + 38.450 €
2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 75.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 64.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 172.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit auf - 107.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf-+ 31.950 €
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse
Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushalts-
jahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:
1) Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

345 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 465 v. H.
2) Gewerbesteuer 380 v. H.
§ 6 Beiträge
1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege
(§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushalts-
jahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt: 10,00 €/ha. Bei-
tragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Er-
schließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflä-
chenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahren 2025 und
2026 auf 20,27 €/qm festgesetzt.
§ 7 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2023
voraussichtlich 3.695.728,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Vorjahres 2024 3.696.278,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2025 3.719.328,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsjahres 2026 3.757.778,04 €
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder
Auszahlungen gemäß
§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr
als 1.500 € überschritten sind.
§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 € sind ein-
zeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
§ 9 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wir-
kung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Gossersweiler-Stein, 18.06.2025
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
Ausgefertigt:
gez.
Pascal Braun
Ortsbürgermeister

Wernersberg

Wichtiger Hinweis der Stadtwerke
Annweiler am Trifels
zur Registrierung von PV- und Steckeranlagen im Markt-
stammdatenregister
Liebe Bürgerinnen und Bürger im Stromnetzgebiet der Stadt-
werke Annweiler,
wir möchten Sie daran erinnern, dass alle Betreiberinnen und
Betreiber von Photovoltaikanlagen – einschließlich soge-
nannter Stecker- bzw. Balkonanlagen – gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind, ihre Anlage im Marktstammdatenregister
(MaStR) der Bundesnetzagentur zu registrieren.
Diese Registrierung ist wichtig, um einen rechtskonformen
Anlagenbetrieb sicherzustellen. Wird die Anmeldung nicht
vorgenommen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die
mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden
kann.
Im Rahmen einer Qualitätssicherungsmaßnahme hat uns die
Bundesnetzagentur aufgefordert, bis zum 31. August 2025
alle bekannten, jedoch bislang nicht im MaStR erfassten An-
lagen zu melden.
Um dieser Aufforderung nachzukommen, werden wir in den
kommenden Wochen verstärkt prüfen, ob sich in unserem
Netzgebiet Anlagen befinden, die noch nicht registriert wur-
den. Nicht gemeldete Anlagen werden entsprechend unserer
gesetzlichen Verpflichtung an die Bundesnetzagentur weiter-
geleitet.

Was Sie jetzt tun sollten:
Um mögliche rechtliche Folgen zu vermeiden, empfehlen wir
Ihnen nachdrücklich, die Registrierung Ihrer Anlage im Markt-
stammdatenregister, falls noch nicht erfolgt, zeitnah nachzu-
holen.
Bitte beachten Sie außerdem:
Neben der Registrierung im MaStR ist für alle PV-Anlagen (mit
Ausnahme von Steckeranlagen) auch eine Anmeldung bei
den Stadtwerken Annweiler erforderlich. Die hierfür erforder-
lichen Formulare können auf der Homepage der Stadtwerke
unter www.stadtwerke-annweiler.de heruntergeladen wer-
den.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter
info@stadtwerke-annweiler.de zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre Stadtwerke Annweiler am Trifels

Elektrizitätsversorgung 0 63 46/30 09 - 16
Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 0 63 46/30 09 - 17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Gasversorgung 0 63 41/2 89 - 1 92
Stadt Annweiler am Trifels und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 0 63 46 / 30 09-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels sind wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 0 63 46 / 30 09-0

Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110
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Unser Programm für das 1. Halbjahr 2025
Mach mit, bleib fit! Lebenslanges Lernen!

Vorträge /Führungen:
„Junge Mittelalter Forschung“
Die im Verbund mit dem Museum unterm Trifels und dem Institut für
Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde der Universität
Heidelberg, dem Institut für Personengeschichte in Bensheim, der
Bezirksgruppe Landau des Historischen Vereins der Pfalz, der VHS
Annweiler und dem Verein Trifelsfreunde e.V. als Kooperationspart-
nern veranstaltete Reihe soll nicht nur, aber gerade auch jüngeren
Kolleginnen und Kollegen als Forum zur Präsentation ihrer aktuellen
(also quasi jungen) archäologischen, historischen und restaurato-
risch-konservatorischen Forschungen bzw. Forschungsergebnisse
dienen. Die Vorträge finden jeweils am dritten Mittwoch eines Mo-
nats, 18.30 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels statt.
Eintritt frei.
A215 Die Landwirtschaft des Mittelalters war bestimmt noch bio,
regional und nachhaltig – oder? Archäologische Beobachtungen
zur Umweltkrise des Spätmittelalters
Prof. Dr. Rainer Schreg (Universität Bamberg)
Donnerstag, 24.07.2025, 18:30 Uhr

Info zu Führungen von eigenverantwortlichen Gästeführern (Micha-
el Walter, Hans-Joachim Fette) der VG Annweiler:
Führungen in Kooperation mit dem Büro für Tourismus Annweiler:
Burg Meistersel – geführte Besichtigung der Burgruine
Erleben Sie mit Michael Walter die mittelalterliche Burgruine Meis-
tersel mitten im Pfälzerwald. Nach dem gemeinsamen Aufstieg zur
Burg erkunden wir die Anlage. Neben der spannenden Entwicklungs-
geschichte erzählen die Mauern viel von dem damaligen Leben auf
der Höhenburg. Lassen Sie das Leben auf einer Burg vor Ihrem geis-
tigen Auge erwachen.
Für die Erkundigung benötigen Sie festes Schuhwerk und eine gewis-
se Trittfestigkeit.
Denken Sie an witterungsangepasste Kleidung.
Guide: Michael Walter, qualifizierter Burg- und Schlossführer
Jeweils 10:00 – ca. 11:30 Uhr zu folgenden Terminen:
A254 05.07.2025
A255 02.08.2025
Treffpunkt: Parkplatz „Drei Buchen, L506, 76835 Hainfeld
Teilnahmeentgelt: 12 €, Kinder bis 16 J 8€. Eintritt Burgruine ist frei
Anmeldung per Tel. 06346/2200 oder
per Mail: info@trifelsland.de

Haushalt
H 207 Die Körperzellen schützen und gleichzeitig die Entgiftung an-
kurbeln
Antioxidantien schützen die Körperzellen vor giftbedingten Schäden
und zählen teilweise zu starken Stimulanzien der körpereigenen Ent-
giftung. Verschiedene Vitamine, aber auch andere Substanzen ge-
hören dazu. Erfahre hier was du für deine Gesundheit und dein Wohl-

befinden tun kannst.
Bitte mitbringen: warme Socken, ein Getränk, Notizblock, Stift
Gabriele Schneck
Freitag, 04.07.2025, 17.00 – 20.00 Uhr
Teilnahmeentgelt 18 €
Treffpunkt: Haingeraidestr. 12, 76857 Eußerthal

Gesellschaft/Psychologie
P 205 Freude tanken und mal wieder richtig lachen
Wann hast du das letztemal so richtig gelacht? Weißt du das es
nichts Gesünderes gibt als täglich herzhaft zu lachen? Lass es uns
gemeinsam versuchen - Lachen bis die Tränen laufen. Lachyoga mal
anders.
Gabriele Schneck
Freitag, 01.08.2025, 17.00 – 19.00 Uhr
Teilnahmeentgelt 12 €
Treffpunkt: Parkplatz hinter der Gaststätte Forsthaus Taubensuhl

Gesundheit
Aqua-Jogging – schwereloses Ausdauertraining
Verschiedene Lauftechniken und Ausdauermethoden bringen Ab-
wechslung und Spaß in das Lauftraining. Der Kurs findet im Tiefwas-
ser statt. Aqua-Gürtel oder Aqua-Nudel bitte zum Kurs mitbringen.
Schwimmfähigkeit wird vorausgesetzt.
Barbara Piechottka, Sporttherapeutin
G 280 Mittwoch, 18.06. – 20.08.2025, 9.00 – 9.45 Uhr,
10 Termine
Teilnahmeentgelt 46 € ab 8 Teilnehmer (Eintrittspreis nicht enthalten)
Trifelsbad, Zweibrückerstr. 47, 76855 Annweiler a. Tr.,
Wir treffen uns am Schwimmerbecken. Ein Schnuppertermin ist
möglich.

Aqua-Aerobic – mit guter Laune in den Tag starten
Ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining, das nicht nur die Musku-
latur kräftigt, sondern gleichzeitig die Ausdauer verbessert.
Schwimmfähigkeit wird vorausgesetzt.
Barbara Piechottka, Sporttherapeutin
G 281 Mittwoch, 18.06. – 20.08.2025, 9.45- 10.30 Uhr,
10 Termine
Teilnahmeentgelt 46 € ab 8 Teilnehmer (Eintrittspreis nicht erhalten)
Trifelsbad, Zweibrückerstr. 47, 76855 Annweiler a. Tr.
Wir treffen uns am Nicht-Schwimmerbecken. Ein Schnuppertermin
ist möglich.

Musik
Gitarre: Einzelunterricht
Michael Becker
Neben den Gruppenkursen wird Gitarrenunterricht auch als Einzel-
unterricht angeboten.
Freie Termine und Informationen: vhs Annweiler Tel.:

06346/301218 oder Gitarrenlehrer
Michael Becker Tel.: 06345/954921

E-Gitarre: Einzelunterricht
Michael Becker
E-Gitarrenkurse werden ausschließlich als Einzelunterricht angebo-
ten.
Freie Termine und Informationen:
vhs Annweiler Tel.: 06346/301218 oder Gitarrenlehrer
Michael Becker Te.: 06345/954921

Lagerfeuergitarre spielen lernen für Anfänger mit Vorkenntnissen
(Gruppenkurs)
Dieses Kursangebot baut auf den Grundlagen aus dem Anfängerkurs
auf. Es werden weitere Akkorde und Schlagmuster für die Liedbeglei-
tung gelernt. Auch die Einführung eines einfachen Zupfmusters
steht auf dem Programm. Quereinsteiger sind herzlich willkommen.
Freie Termine und Informationen:
vhs Annweiler Tel.: 06346/301218 oder Gitarrenlehrer
Michael Becker Tel.: 06345/954921

Lagerfeuergitarre für Fortgeschrittene (Gruppenkurs)
Die Teilnehmer dieses Kurses haben die meisten Grundakkorde, ei-
nige Schlagmuster sowie ein einfaches Zupfmuster gelernt. Mit F
wurden bereits auch der erste Barréakkord eingeführt. Der bereitet
einigen Kursteilnehmern aber noch Schwierigkeiten, sodass in die-
sem Kurs dessen Anwendung und Vertiefung im Vordergrund steht.
Wer das Gitarrenspiel genau wegen dieser Akkorde irgendwann auf-
gegeben hat, ist hier herzlich willkommen.
Freie Termine und Informationen:
vhs Annweiler Tel.: 06346/301218 oder Gitarrenlehrer
Michael Becker Tel.: 06345/954921

Bitte um Beachtung:
In den Schulferien finden keine Kurse statt.
Ausnahmen nach Absprache möglich.
Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen:
per Email an
vhs@annweiler.rlp.de oder
sfath@annweiler.rlp.de
oder telefonisch: Silke Fath 06346/301-218

Geschäftszeiten:
Mo-Do 9:00 – 12:00 Uhr
Mo 13:30 -17:30 Uhr
Do 13:30-16:00 Uhr
Freitag geschlossen

Eine Einrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Telefon: 06346 – 301-218

Jugendpflege mit buntem Programm

Annweiler. In den Sommerferi-
en bietet die VG-Jugendpflege ein
buntes Programm mit verschie-
denen Junior-Aktionen für junge
Leute von acht bis zwölf Jahren
an.

Am Freitag, 25. Juli, 17 bis 20
Uhr, können im Jugendraum in Al-
bersweiler im Rahmen eines ab-
wechslungsreichen Spiel-
eabends alkoholfreie Cocktails
gemixt werden.

Am Montag, 28. Juli findet im
Jugendraum in Albersweiler von
10.30 bis 13.30 Uhr ein Kochmit-
tag statt, an dem die Kinder mexi-
kanische Tacos mit Hackfleisch
zubereiten.

Vielfältige Junior-Aktionen in den Sommerferien

Interessantes über Wildbienen
erfahren die Mädchen und Jun-
gen am Dienstag, 29. Juli, 15 bis
17.30 Uhr im Wildbienengarten in
Annweiler am Trifels von den Ex-
pertinnen vor Ort.

Dabei fertigen die Kinder Nist-
hilfen, die daheim im Garten auf-
gehängt werden können.

Mitgebracht werden muss eine
ausgewaschene Konservendose
oder ein kleiner Tetra Pak.

Am Mittwoch, 30. Juli, 10.30
bis 13 Uhr können die Kinder im
Jugendraum in Albersweiler coo-
le, kleine Buttons stanzen und
eine alkoholfreie Sommerbowle
zubereiten.

Für diese Aktion sind alte Zeit-
schriften oder Reklameprospek-
te mitzubringen, aus denen Moti-
ve ausgeschnitten werden.

Die Ferienangebote sind kos-
tenlos.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt.

Zur Erleichterung der Organi-
sation ist eine verbindliche An-
meldung bei der Jugendpflege bis
zum 15. Juli unter der Telefon-
nummer: 06346-301224 oder
per auch per E-Mail: nkloe-
dy@annweiler.rlp.de unter Anga-
be des Namens, Alters und Tele-
fonnummer der Kinder erforder-
lich. |vgv

Gästeführungen im Juli

Annweiler. Der Juli startet mit
einer geführten Besichtigung der
Burgruine Meistersel in Ramberg
am 05. Juli. Treffpunkt ist um 10
Uhr am Wanderparkplatz Drei Bu-
chen. Die alten Mauern der Burg
erzählen von ihrer spannenden
Geschichte und dem damaligen
Leben auf der Burg. Regelmäßige
Führungen auf der Burg Trifels
finden jeden Samstag statt. Der
Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr
an der Burgkasse. Geschichtsin-
teressierte können jeden 1. und
3. Sonntag im Monat an einer his-
torischen Stadtführung durch die
Altstadt von Annweiler teilneh-
men. Im Juli finden diese Führun-

Entdeckungen im Trifelsland

gen am 06. und 20. um 11.15 Uhr
statt. Treffpunkt ist das Museum
unterm Trifels (Schipkapass) in
Annweiler.

Ein weiteres Highlight im Rah-
men der #nadierlichPfalz-Akti-
onswochen ist die Führung
„Neue Hirtenwege im Pfälzer-
wald“ am 06. Juli. Hier erfahren
die Teilnehmenden mehr über
das Beweidungsprojekt in Ann-
weiler-Gräfenhausen, das einen
wertvollen Beitrag zum Erhalt der
natürlichen Landschaft und Ar-
tenvielfalt leistet. Die Führung
beginnt um 10 Uhr an der Bushal-
testelle Altes Schulhaus in Ann-
weiler-Gräfenhausen. |red
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G 259 Donnerstag, 03.03. – 19.05.22, 19.00 – 20.00 Uhr,
10 Termine, Kursgebühr 60 € ab 6 Teilnehmern,
G 260 Donnerstag 02.06. – 14.07.22, 19.00 -20.00 Uhr,
6 Termine, Kursgebühr 56 € ab 6 Teilnehmer,
Annweiler-Queichhambach, Dorfgemeinschaftshaus,
Queichtalstraße 39

G 262 TaoWalking
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge
In dem Kurs „Tao Walking“ werden Elemente des auf der
chinesischen Philosophie des Taoismus basierenden Qi-
gong, mit demWalking verbunden. Lockerungs- und Koor-
dinationsübungen wechseln sich mit Phasen des ent-
spannten und bewussten Gehens ab, bei dem die in den
Übungen angeeigneten Fähigkeiten umgesetzt werden
können. Ziel ist eine sehr entspannte Fortbewegungsform,
bei der vorhandene Blockaden aufgelöst werden. Das Ge-
henwird auf der Basis der chinesischenKunst der Energie-
leitung nach dem Prinzip des Tao neu erlernt, um Körper
und Geist ganzheitlich zu stärken und Energiereserven
freizulegen.
Dienstag, 29.04. –15.07.2022, 09.00–10.00Uhr, 12Ter-
mine, Kursgebühr 76 € ab 6 Teilnehmern,
Treffpunkt ist in der Markwardanlage, Schwanenweiher,
vorm Lokal „umoya“, in Annweiler

G 263 Taiji Hong Quan
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge
Taiji Hong Quan ist eine Synthese von zwei traditionellen
Kampf- und Heilkünsten. In diesem Übungsystem werden
Übungen aus dem Taiji Quan und dem südchinesischen
Kungfu Stil Hong Quan (kantonesisch Hung Gar Kuen) ver-
eint. Die Bewegungen sind rund und fließend wie im Taiji,
basierend auf der Leitung der inneren Energie Qi (Qigong),
dabei können sie langsam und schnell ausgeübt werden.
Durch besondere Übungen werden alle Teile des Körpers
auf die Körpermitte und die zentrale Achse ausgerichtet.
Dabei werden Verspannungen aufgelöst und Lebensener-
gie ins Fließen gebracht. Man könnte sagen, dass der in-
nere Motor wieder angeworfen wird und Selbstheilungs-
kräfte aktiviert werden. „Beweglich wie ein Kind und stark
wie ein Holzfäller“ wie ein chinesisches Sprichwort pas-
send beschreibt.
Mittwoch, 27.04. – 13.07.2022, 18.00 – 19.30 Uhr, 12
Termine, Kursgebühr 124 € ab 6 Teilnehmern,
Annweiler-Queichhambach, Dorfgemeinschaftshaus,
Queichtalstraße 39

Rückenschule in Ramberg
JohannaWinkler, Trainerin Resilienz, Tanztherapeutin
Rücken ja, Schule nein - mehr Spaß, Bewusstsein und Kör-
perwahrnehmung. Denk an Dich, nimm Dir Zeit für Deine
Gesundheit und komm vorbei. Durch bewusste Entspan-
nung und Übungen lernst Du Deinen Körper kennen und
die wichtigsten Übungen für den Alltag um die Rücken-
schmerzen zu reduzieren und Deinen Körper zu stärken.
G 270 Dienstag, 08.03. – 17.05.2022, 20.00 – 21.00 Uhr,
10 Termine, Kursgebühr: 50 € ab 6 Teilnehmer
G 271 Dienstag, 24.05. – 19.07.2022, 20.00 – 21.00 Uhr,
9 Termine,Kursgebühr 45 € ab 6 Teilnehmer
Grundschulturnhalle Ramberg, Dekan-Schill-Str. 1a,
76857 Ramberg

Yoga für wenig Flexible
JohannaWinkler, Trainerin Resilienz, Tanztherapeutin
Yoga ohne auf dem Kopf stehen zu müssen? Ja! Genau für
mich und für Dich. Yoga auf demStuhl, amStuhl, nicht un-
ter dem Stuhl. Sanfte Bewegungen, entspannter Aufbau
derTiefenmuskulatur, DehnungundEntspannung - das tut
der Seele und dem Körper gut.
G272Mittwoch, 02.03. – 18.05.2022, 17.00 – 18.00Uhr,
10 Termine,
Kursgebühr: 50 € ab 6 Teilnehmer
G273Mittwoch, 25.05. – 20.07.2022, 17.00 – 18.00Uhr,
9 Termine, Kursgebühr: 45 € ab 6 Teilnehmer
Grundschulturnhalle Ramberg, Dekan-Schill-Str. 1a,
76857 Ramberg
Musikalische Bewegungstherapie – Erlebnis Bewe-
gungstherapie
JohannaWinkler, Trainerin Resilienz, Tanztherapeutin
Angenehme, entspannte Bewegungstherapie. Den Körper
aufbauen, die Seele stärken, innere Kraft wecken, die Au-
thentik Movements erleben, dabei lachen und Spaß ha-
ben. Erleben Sie eine musikalische Reise durch den Kör-
per, Zeiten und dieWelt.

G274Mittwoch, 02.03. – 18.05.2022, 18.30 – 20.00Uhr,
10 Termine, Kursgebühr: 75 € ab 6 Teilnehmer
G275Mittwoch, 25.05. – 20.07.2022, 18.30 – 20.00Uhr,
9 Termine, Kursgebühr: 67 € ab 6 Teilnehmer
Grundschulturnhalle Ramberg, Dekan-Schill-Str. 1a,
76857 Ramberg

Progressive Muskelentspannung (PMR) nach Jacobsen in
Annweiler
JohannaWinkler, Trainerin Resilienz, Tanztherapeutin
Diese Entspannungsmethode zielt auf die Tiefenmuskula-
tur und wirkt durch die willentliche und bewusste An- und
Entspannung von Muskelgruppen. Einzelnen Muskelpar-
tien werden dazu in einer bestimmten Reihenfolge zu-
nächst angespannt, dieMuskelspannung kurz angehalten
und anschließendwieder losgelassen. Ziel desVerfahrens
ist die Senkung der Muskelspannung unter das normale
Niveau, eine verbesserte Körperwahrnehmung, Schmerz-
linderung sowie innere Entspannung.
Bitte mitbringen: Feste Hallensportschuhe, lockere Sport-
bekleidung, evtl. Kissen, Matte
G 276 Dienstag, 08.03. – 17.05.2022, 17.30 – 18.15 Uhr,
10 Termine, Kursgebühr: 65 € ab 6 Teilnehmer
G 277 Dienstag, 24.05. – 19.07.2022, 9 Termine
Kursgebühr: 58 € ab 6 Teilnehmer
DRK Haus, Südring 52, 76855 Annweiler

Nähen

Kindernähkurse in den Herbstferien
Anja Mohra
N 212 4 Termine, Kursgebühr 75 € ab 6 Teilnehmer
Dienstag, 19.04.2022, 10.00 – 13.00 Uhr,
Mittwoch, 20.04.2022, 10.00 -13.00 Uhr,
Donnerstag, 21.04.2022, 10.00 – 13.00 Uhr,
Freitag, 22.04.2022, 10.00 – 13.00 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus, Kirchgasse 9, 76855 Ann-
weiler

Musik

Gitarre: Einzelunterricht
Michael Becker
Neben den Gruppenkursen wird Gitarrenunterricht auch
als Einzelunterricht angeboten. Freie Termine und weitere
Informationen: vhs Annweiler, Telefon: 06346-301-218.

E-Gitarre: Einzelunterricht
Michael Becker
E-Gitarrenkurse werden ausschließlich als Einzelunter-
richt angeboten.
Freie Termine und weitere Informationen: vhs Annweiler;
Telefon: 06346-301-218.

Gitarre für Fortgeschrittene (Gruppenunterricht)
Michael Becker
In diesem Kurs werden vorrangig Lieder behandelt, in de-
nen unterschiedliche Spieltechniken verwendet werden
(z.B. gezupfte Strophe - geschlagener Refrain).
Des Weiteren werden verschiedene Anschlagstechniken
mit Variationen der Anschlagsdynamik eingeführt (Dämp-
fen der Saiten, Betonung bestimmter Schläge).
Die Teilnehmer lernen dadurch, ihre Gitarrenbegleitung
variantenreicher zu gestalten und den Charakter eines
Stückes durch die entsprechende Vortragsweise zu unter-
streichen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Quereinsteiger sind herzlich willkommen.
M252 Gitarre für Fortgeschrittene (Gruppenunterricht)
Dienstag, 08.03. – 10.05.2022, 18.40 – 19.40 Uhr, 9 Ter-
mine, Kursgebühr 92 €
M253 Gitarre für Fortgeschrittene (Gruppenunterricht)
Dienstag, 17.05. –19.07.2022, 18.40–19.40Uhr, 10Ter-
mine, Kursgebühr 102 €
M254 Gitarre für Fortgeschrittene (Gruppenunterricht)
Dienstag, 08.03. – 10.05.2022, 19.45 – 20.15 Uhr, 9 Ter-
mine, Kursgebühr 61 €
M255 Gitarre für Fortgeschrittene (Gruppenunterricht)
Dienstag, 17.05. –19.07.2022, 19.45–20.15Uhr, 10Ter-
mine, Kursgebühr 67 €

Gitarre: Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen – „Die ers-
ten Barréakkorde“
Michael Becker
Unterrichtsinhalte: Erlernen von Ersatzakkorden, mit de-
nen Barrégriffe zunächst umgangen werden können.

Übungen zur Entlastung der Hand durch eine verbesserte
Körperhaltung. Einführung der Barréakkorde in optimalen
Bereichen des Griffbretts. Erlernen von Liedern mit
Barréakkorden, in denen diese zunächst durch Ersatzak-
korde ersetzt werden können, um erst nach und nach mit
fortschreitendem Lernerfolg den Wechsel zur
Barrétechnik einzuleiten.
M 266 Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen (Gruppenun-
terricht)
Mittwoch, 02.03. – 11.05.2022, 17.40 – 18.10 Uhr, 9 Ter-
mine, Kursgebühr 61 €
M 267 Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen (Gruppenun-
terricht)
Mittwoch, 18.05. – 20.07.2022, 17.40 -18.10 Uhr ,10 Ter-
mine, Kursgebühr 67 €
M 278 Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen (Gruppenun-
terricht)
Donnerstag, 03.03.- 12.05.2022, 19.15 – 20.15 Uhr, 9
Termine, Kursgebühr 94 €
M 279 Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen (Gruppenun-
terricht)
Donnerstag, 18.05. – 21.07.2022, 19.15 – 20.15 Uhr, 8
Termine, Kursgebühr 84 €

Gitarre spielen lernen– Einstiegskurs für Anfänger (Grup-
penunterricht)
Michael Becker
In diesem Kurs werden die ersten Gitarrengriffe und
Schlagmuster für die Liedbegleitung vermittelt. Alle Lern-
inhalte finden ohne lange Umwege praktische Anwen-
dung beim Spielen von bekannten und beliebten Liedern.
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.
M272 Gitarre Einstiegskurs (Gruppenunterricht)
Mittwoch, 02.03. – 11.05.2022, 19.25 – 20.25 Uhr, 9 Ter-
mine, Kursgebühr 92 €
M273 Gitarre Einstiegskurs (Gruppenunterricht)
Mittwoch, 18.05. – 20.07.2022, 19.25 – 20.25 Uhr, 10
Termine, Kursgebühr 102 €
Annweiler, Berufsbildende Schule im Staufer-Schulzent-
rum, Herrenteich 12, Raum 121

Bitte um Beachtung:
In den Schulferien finden keine Kurse statt. Ausnahmen
nach Absprache möglich.
Es gelten die aktuellen Corona-Bekämpfungsrichtlinien.
Aufgrund der Corona-Krise sind Programmänderungen je-
derzeit möglich.

Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen:
Im Internet unter der Adresse: www.vhs-annweiler.de, per
Email an info@vhs-annweiler.de, sfath@annweiler.rlp.de
oder telefonisch: Silke Fath 06346/301-218
Geschäftszeiten: Mo-Do 8:30 Uhr – 12:00 Uhr, Mo 13:30
-18:00 Uhr, Do 13:30 -16:00 Uhr

Alle Informationen sind auch unter abgebildeten QR-Code
abrufbar.
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